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T LI C H E FES TS ETZ U N G E E X T_L I, C H~E Fl S TS ETZ Ü N G E L 
'1.1. 

0.1.1. 

0.2. 

0.2.1. 

Ü.2.2. 

0.2.3. 

BAUWEISE: 

offen 

MINDESTGRÖSSE DER BAUGRUNDSTÜCKE: 

Bei geplanten Einzelhausgrundstücken 

Bei geplanten Doppelhnusgnjndstücken 

Bei geplanten Reihenhausgrundstücken 

600 qm 

450 qm 

330 qm 

0.3. 

0.3.3. 

FIRSTRICHTUNG: 

Die einzuhaltendo Firstrichtung verläuft parallel zum Mittelstrieh der 
Zeichen unter Ziffer 2.1.3., 2.1.15. und 2.1.16., ausgenommen Ziffer 
2.1.1. als Flachdach. 

0.4. 

0.4.4. 

0.4.5. 

0.4.11 

EINFRIEDUNGEN: 

Bei mehrgeschossigen Gebäuden, mit Ausnahme von Ein- und Zweifamilien¬ 
häusern, sind Einfriedungen unzulässig. 

Reihenhäuser sind ohne Zaunabschluß zur Straße hin bzw. ju' der Eingang¬ 
seite (Vorgarten) auszubilden. 

Einfriedungen für die planlichen Festsetzungen der Ziffer 2.1-3., 2.1.15. 
und 2.1.16. 

Art und Ausführung straßenseitige Begrenzung 
als Arten von Einfriedungen sind zulässig: 
Holzlatten- und Hanichelzaun. Dberf1üchonbehandlung 
mit braunem Holzimprägnierunpsmittel ohne deckenden 
Farhzusatz. Zaunfelder vor Zaunpfosten durchlaufend 
Zaunpfosten 0,10 m niedriger als Zaunoberkante. 
Maschendrahtzaun mit Stahlrohr- oder 1 -Eisen¬ 
säulen (nur in Verbindung mit einer Hecke zuläs¬ 
sig) Der Maschendraht ist in einem Abstand von ca. 
0,80 m hinter der Hecke zu errichten. 
Pfeiler für Gartentüren und Tore in Mauerwerk ver¬ 

blühe des Holzlatten¬ 
zaunes: 

putzt oder glattem Beton. 

über Straßen- bzw. Gehsteigeberkante höchstens 
0,65 m 

Höhe des Maschendraht- über Straßen- bzw. Gehsteigoberkante höchstens 
zaunes mit Hecke: 0,85 m 

Sockelhöhe: 

Vorgärten: 

über Straßen- bzw. Gohsteigoberkante höchstens 
0,15 m 

Die Vorgärten sind gärtnerisch anzulegen und in ge¬ 
pflegtem Zustand zu halten. 

u. J. 
0.5.3 

GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE: 

Garagen und Nebengebäude sind dem Hauptgebäude anzupassen. 

Traufhöhe: nicht über 2,75 m 

Kellergaragen sind unzulässig 

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind außerhalb der Bau 
grenzen unzulässig. 

3.5.10 Zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläc 
mindestens 5 m freigehalten wen len. 

he muß Abstand vor 

0.5.11 Gemeinschaftsgaragen sind mit Flachdach ohne Überstand und höchstens 2 
Gefälle auszubilden. Oer Ortsgang hat waagerecht zu verlaufen. 
Firsthohe: nicht über 2,75 m 

0.5.15. Bei zusarrmengebauten Garagen sind diese in der Höhe mit der Nachbargara 
ge abzustirrmen. Dachform und Dachneigung müssen einheitlich ausgebildet 
werden. 

0.6. 

0.6.1. 

GEBÄUDE: 

Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 2.1.1. 
Dachform: Flachdach 
Dachdeckung: Kiespreßdach o. ä. 
Dachgaupen: unzulässig 
Kniestock: unzulässig 

Sockel höhe: nicht über 0,15 m ab Straßen- bzw. Gehsteigober¬ 
kante, gemessen am niedrigsten Punkt, vorgelager 
dem Baukörper 

Dachvorsprung-Ortsgang: 'waagerecht verlaufend 
Dachvorsprung-Traufe: waagerecht verlaufend 
Traufhöhe: bei I nicht über 3,20 m ab natürlicher Gelände¬ 

oberfläche 

0.6.2, Zur planlichen 
Dachform: 
Dachdeckung: 
Dachgaupen: 
Kniestück: 
Sockelhöhe: 

Dachüberstande 
Drtsgang: 
Traufe: 
Trauf flöhe: 

Festsetzung der Ziffer 2.1.3., 2.1.15. und 2.1.16. 
Satteldach 22 - 23 0 
Pfannen, braun 
unzulässig 
unzulässig, bei I nicht über 0,50 m 
nicht über 0,15 m ab Straßen- bzw. Gehsteigober¬ 
kante, gemessen arn niedrigsten Punkt, vorgelager 
dem Baukörper 

von 0,00 m bis 0,30 m 
von 0,00 m bis 0,50 m 
bei I nicht über 3,20 m ab natürlicher Gelände¬ 

oberfläche 
bei II nicht über 6,00 m ab natürlicher Gelände¬ 

oberfläche 

u. o. BEPFLANZUNG: 

0.8.1 Der Grünordnungsplan im Maßstab 1 : 1 000 vom 5R }. gefertigt von 

Herrn Lothar Koppel, Landschaftsarchitekt, Huterergasse 3, Mühldorf 
a. Inn ist Bestandteil des Bebauungsplanes. 

0.9. 

0.9.1 

MÜLLAUFBEWAIIRUNG: 

Bei Einfamilienhäusern bzw. Doppelhäusern muß die Müllaufbewahrung in 
Müllboxen die entweder an der Außenwand der Gebäude oder in Pfeilern 
der Einfriedung einzubauen sind, erfolgen. 

Hinweis 

Wegen des zeitweise hohen Grundwasserstandes wird empfohlen, bei Unter¬ 
kellerungen wasserdichte auftriebssichere Wannen anzulegen. 

J 

ZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE PLANLICHEN FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG: 

1.1. 

1.1.2. 

WOHNBAUFLÄCHEN: 

CHENERKLARUNG FÜR DIE PLANLICHEN FESTSETZUNGEN 

Reine Wohngebiete $ 3 BauNVO 

Soweit zeichnerisch dargestellt, sind gemäß § 3 Abs. 4 

BauNVO nicht mehr als 2 Wohnungen je Wohngebäude zulässig] 

mit Ausnahme der Blockbebauung. 

6. VERKEHRSFLÄCHEN: 

1.2. GEMISCHTE BAUFLÄCHEN: 

6.1. 

6.1.1 

6.2. 

6.3. 

1 7. 

□ 

Straßenverkohrsflachen (Fahrhahn) 

Gehweg 

öffentliche Parkflächen 

Straßenbegrenzungslinie, Begrenzung sonst. Verkehrstlächer 

1.3. 

entfällt 

GEWERBLICHE BAUFLÄCHEN: 

FLÄCHEN FÜR VERSORGUNGSANLAGEN ODER FÜR DIE VERWERTUNG ODER 

1.4. 

entfällt 

SONDERBAUFLÄCHEN: 

2. 

entfällt 

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG: 

7.4. 

BESEITIGUNG VON ABWASSER ODER FESTEN ABFALLSTOFFEN: 

Umformerstation 

FÜHRUNG ÜBERIRDISCHER VERSQRCÜNGSANLAGEN UND -LEITUNGEN: 

8.1. 
6.1.1 

20 KV 
Hochspannungsleitung mit Nennspannung und Schutzzone 

Hochspannungsleitung mit Nennspannung und Schutzzone zum 

2.1. ZAHL. DER VOLLGESCHOSSE: 

Geplantes Wohngefciäude mit eingetragener Geschoßzahl. 

2.1.1. zulässig Erdgeschoß 

Bei WR GRZ =0,3 GFZ =0,5 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen ge¬ 

ringere Werte ergeben. 

8.2. 

'9. 

*20 $ * ' Abbruch vorgesehen. Gehäude, die unter bzw. im Schutzbe¬ 

reich der Hochspannungsleitung liegen, können erst nach 

Verlegung oder Verkabelung der Leitung errichtet werden. 

Hochspannungsmast 

LTL/JFL/'-LHbN UND (Jur P LANz/.IkC : (siehe Grünordnungsplan) 

2.1.3. zulässig Erdgeschoß 

Bei WR GRZ =0,3 GFZ = 0,5 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen ge¬ 

ringere Werte ergeben. 

2.1.15. als Höchstgrenze Erdgeschoß und 1 Vollgeschoß, Dachge- 

schoßausbau unzulässig 

Bei WR GRZ =0,3 GFZ =0,6 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen ge¬ 

ringere Werte ergeben. 

9.7. 

9.9. 

,9.11. 

' 10. 

P 
0 öffentlicher Spielplatz nach DIN 18034 

öffentliche Grünflächen 

|| Ballspielplatz (Bolzplatz) 1 y private Vorgärtt 

10.1. 

; 11. 

WASSF.PFLÄ.CHfN UND FLÄCHEN FÜR DIF. WASSERWIRTSCHAFT: 

Weiher 

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRADUNGEN ODER FÜR DIF GEWINNUNG 
VON BODENSCHÄTZEN: ~ 

2.1.16, zwingend Erdgeschoß und 1 Vollgeschoß, Dachgeschoßaus- 

bau unzulässig 

Bei WR GRZ = 0,3 GFZ = 0,6 

soweit sich nicht aus den sonstigen Festsetzungen ge¬ 

ringere Werte ergeben. 

12. 

entfällt 

FLÄCHEN FÜR LUE LANDWIRTSCHAFT UND FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT: 

3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN: 
13. 

entfällt 

SONSTIGE FESTSETZUNGEN: 

3.5. 

4. 

Baugrenze 

BAULICHE ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN FÜR DEN GEMEINBEDARF: 

13.1.1 ist: Flächen für private Stellplätze, die zur Straße hin nicht 
ahgezäunt werden dürfen 

5. 

entfällt 

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND FÜR DIE ÖRTLICHEN 

HAUPTVERKEHRSZÜGE: 

5.2. örtliche Hauptverkehrsstraßen 

13.1.2. 

13.1.5. 

13.1.6. 

[I 13.3. 

|j 13.6, 

i i iGisdi i 
I_L_L__1_L_J 

u. 
Go 

T T,T,T,y.,I 

Qifoi ; 

Flächen für Gemeinschaftsstellplätze 

nur Garagen und zulässige Nebenanlagen, Zufahrt in Pfeil] 

Gemeinschaftsgaragen, Zufahrt in Pfeilrichtung 

mit Leitungsrechten zu belastende Flächen 

.4. Sichtdreiecke: Innerhalb der Sichtdreiecke darf die 

Sicht ab 1,00 m über Straßenoberkante durch Bebauung, 
Bepflanzung und Lagerung nicht behindert werden. 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs¬ 
planes 

25 i13.8, •-M. Einzäunungslinie 

IZEICHENERKLÄRUNG FÜR DIE PLANLICHEN HINWEISE 
14. KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN: 

14.12.2. 

14.12.5. 

14.12.6. 

14.13.4. 

14.14.4. 

14.14.5. 

IZI Durchgang, Durchfahrt, überdeckter Sitzplatz 

Garagenzufa hrt 

Hauseingang 

Hau ptwa s s erl eitu ng 

Gemeindegrenze 

Gemsindegrenzß, gleichzeitig Grenze des Geltungsbe¬ 
reiches 

14.15.1 

14.16.1 

15. 

6.0m Maßzahl 

Grundstückenumerierung 

HINWEISE: 

15.1. 

16. 

Auf die von dem Anwesen "Lohmühle” möglicherweise ausgehenden land¬ 
wirtschaftlichen Irrmissionen wird hingewiesen. 

KARTENZEICHEN FÜR DIE BAYERISCHEN FLURKARTEN: 

16.1. FESTPUNKTE: 

16.2. 

16.2.1. 

16.2.4. 

16.2.5. 

16.3. 

16.3.1. 

entfällt 

GRENZPUNKTE UND GRENZEN: 

& Grenzstein 

Flurstücksgrenze, Uferlinie 

Nutzungsartengrenze, Fahrbahnbegrenzung (Randstein) 

BAUWERKE: 

£ 

16.3.2. 

Wohngebäude (Mittelstrich = Firstrichtung) 

Nebengebäude (Mittelstrich = Firstrichtung) 

16.3.6, 

16.3.7, 

16.4. 

16.4.1, 

ttttTTT Böschung 

Brücken 

STRASSEN UND WEGE: 

4-&~ 

4- 
abgernarkter Weg 

16.5. 

16.5.2, 

GEWÄSSER: 

16.5.3. 

16.6. 

Weiher 

Bach (Pfeil = Fließrichtung) 

NUTZUNGSARTEN: 

6.7. 

entfällt 

TÜPÜGRAPHISCHE GEGENSTÄNDE: 

16.8. 

16.8.1. 

16.8.2. 

16.8.3. 

entfällt 

VERSCHIEDENES: 
lörrT 

-1m Höhenlinien 

1452 Flurstücksnurrmern • 

380-53 Hnhenkoten 

NORD 

M A S S T A B 
BEBAUUNGSPLAN 

1 : 1000 
OBERSICHTSLAGEPLAN 

1 :5000 

Planunterlagen: 
Amtliche Flurkarlen der Ver¬ 
messungsämter im Maßstab 
1:1000 Stand der Vermessung 
vom Jahre 1972 Nach An¬ 
gabe des Vermessungsamtes 
zur genauen Maßentnahme 
nicht geeignet 

Höhenschichtlinien vergrößert 
aus der amtlichen bayerischen 
Hohenflurkarte vom Maßstab 
1 5000 auf den Maßstab 1 1000 
Zwischen-Hohenschichtlimen 
smd zeichnerisch interpelliert 
Zur Hohenentnahme für i 
meurtechnische Zwecke 
bedingt geeignet Photogr 
metrische bzw tachymetris 
Höhenaufnahmen wurden 
der Firma 

ige- 

ersteü 

:her 

Die Ergänzung des Baubestan¬ 
des der topographischen Ge¬ 
gebenheiten sowie der ver- 
und entsorgungstechnisi 
Einrichtungen erfolgte am 

22.8.1972 
(kerne amtliche Vermessu 
genauigkeit) 

Untergrund: Aussagen und 
Rückschlüsse auf die Unter- 
grundverhaltmsse und die Bo- 
denbeschaflenheit können we¬ 
der aus den amtlichen Karten 
noch aus Zeichnung und Text 
abgeleitet werden 

Nachrichtliche Übernahmen: 
Für nachrichtlich übernommene 
Planungen und Gegebenheiten 
kann keine Gewähr übernom- 
menwerden. 

Urheberrecht: Für die Planung 
behalte ich mir alle Rechte vor 
Ohne mfeine vorherige Zustim¬ 
mung darf die Planung nicht 
geändert werden. 

GEZ.: 25.5.1976 
GEPR.: 
GEAND. AM ANLASS VON 
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ZEICHNUNGS-NR. 

B 72 - 1108- 3 

BEBAU KJ N G L 

BAUGEBIET XI LOHMÜHLE 

STADT 

LANDKREIS 

REG.-BEZIRK 

MUHLDORF a. INN 
MÜHLDORF a. INN 
OBERBAYERN 

1. AUSLEGUNG 

,/ H3t 

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begrün¬ 
dung gemäfj § 2a Absofz 6 BBauG 

vom 27.7 1977 bis 30 8.1977 im Ralhau: 
öffentlich ausgelegf. Orf und Zeit der Auslegung wurder 

am 18.71977 ortsüblich durch Anschlag bekannfgemneht 

Vj, E kzR Rw i! 
MUHLDORF a. INN , den 29.12.1977 

sr n.recf 
"7, Burger, 

kl 
rer 

i leister 

Die Stadt MÜHLDORF b. INN 
hat mit Beschluß des Stadtrates vom 15.9.1977 den 
Bebauungsplan gemäfj § 10 BBauG und Artikel 137 Abs. 4 
Bayerische Bauordnung als Satzung.beschlossen. 

MÜHLDORF a. INN 

Tee 
-7. Bürgen 

, den 29.12.1977 

kl 
€ftf 
leister 

3. GENEHMIGUNG Die Regierung von Oberbayern 

(Das^Landruljuiwt 

hat den Bebauungsplan mit Bescheid 

vom 31.3.1978 Nr. 221/1-6102 MÜ 18-1 
gemäfj § 11 BBauG genehmigt. 

, den 2-1 fl 

I.A. 

4. INKRAFTTRETEN 
& 

«r wtotM r J 
vv- teswäl 

Die Stadt hat am 1 Q( JULI 1973 die Genehmigung des 
Bebauungsplanes nach § 12 Satz 1 BBauG ortsüblich 
bekannt gemacht. Der Bebauungspion ist damit nach 
§ 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich. 

10. JULI 1979 Mühldorf a, Inn , den 

iec{ re/ 
"7. Burger eister 

LANDSHUT, DEN 

ßP 01400 

ERTIGUNG ah aVs 
FOR 

ANDRäTSAMT 

T E K T 

K R I T 
STÄDTEBAULICHE PLANUNG 
INNERE REGENSBURGER STR 

8300 LANDSHU 
TELEFON 0871 - 34 



BEBAUUNGSPLAN I.OHMOHl.F. XI 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

0.1. BAUWEISE: 

0.1.1. offen 

0.2. MINDESTGRÖSSE DF.R BAUGRUNDSTÜCKE: 

0.2.1 Bei geplanten Einzelhausgrundstückon = 600 m2 

0.2.2 Bei geplanten Doppelhausgrundstücken = 450 m2 

0.2.3. Boi geplanten Reihenhausgrundstückon = 330 m2 

0.3. FIRSTRICHTUNG: 

0.3.3 Die einzuhaltende Firstrichtung verläuft parallel zum 
Mittelstich der Zeichen unter Ziffer 2.1.3, 2.1.15. und 
2.1.16., ausgenommen Ziffer 2.1.1. als Flachdach. 

0.4. EINFRIEDUNGEN: 

0.4.4. Bei mehrgeschossigen Gebäuden, mit Ausnahme von Eir¬ 
und Zweifamilienhäusern, sind Einfriedungen unzulässig. 

045 Reihenhäuser sind ohne Zaunabschluß zur Straße hin bzw. 
auf der F. ingangsse i te (Vorgarten) auszubilden. 

0.4.11. Finfriedungen für die planlichen Festsetzungen der Zif¬ 
fer 2.1.3, 2.1.15. und 2.1.L6. 

Art und Ausführung: straßenseitige Begrenzung 
als Arten von Einfriedungen sind 

zulässig: 
Holzplatten- und Haniche 1zaun. 
Oberflächenbehandlung mit braunem 
Holzimprägnierungsmittel ohne 
deckenden Farbzusatz. Zaunfelder 
vor Zaunpfosten durchlaufend. 
Zaunpfosten 0,10 m niedriger als 
Zaunoberkante. 
Maschendrahtzaun mit Stahlrohr- _ 
oder T-Kisensäule (nur in Verbin¬ 
dung mit einer Hecke zulässig) Der 
Maschendraht ist. in einem Abstand 
von ca. 0,80 m hinter der Hecke zu 
errichten. 
Pfeiler für Gartentüren und Tore in 
Mauerwork verputzt oder glattem Be¬ 

ton . 



I 
> 

0.5. 

0.5.3 

® 

0.5.10 

0.5.1.1 

0.5 . .1 5 

0.6. 

0.6.1 . 

Höhe des Holzlat¬ 
tenzaunes : 

Höhe des Maschen 
drahtzaunes mit 
Hecke: 

Sockelhöhe: 

Vorgärten: 

- 2 - 

über Straßen- bzw. Gehsteigober 
kante höchstens 0,65 m 

über Straßen- bzw. Gehsteigober 
kante höchstens 0,85 m 

über Straßen- bzw. Gehsteigober 
kante höchstens 0,15 m 

Die Vorgärten sind gärtnerisch 
anzulegen und in gepflogtcm 
Zustand zu halten. 

GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE^, 

Garagen und Nebengebäude sind dem Hauptgebäude anzupas¬ 

sen . 
Traufhöhe: nicht über 2,75 m 
Kellergaragen sind unzulässig 
Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind 
außerhalb der Baugrenzen unzulässig. . 
Für die Parz. 84-87 an der Nelkenstraße, 88-JH- an der 
Geranicnstraßo, 92-95 an der Petunienstraße und 96-99 
an der Margerithenstraße wird die max. Wandhöhe der 
Garagen zur Ostseite mit 4,80 m und zur Westseite mit 

3,50 m festgesetzt. 

Die Dächneigung ist dem Hauptgebäude anzupassen. F.ine 
Wohnnutzung über den Garagen ist zulässig. 

Zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche muß 
ein Abstand von mindestens 5 m froigehalten werden. 

Gemeinschaftsgaragen sind mit Flachdach ohne Uberstand 
und höchstens 2 % Gefälle auszubilden. Der Ortsgang hat 

waagrecht zu verlaufen. 
Firsthöhe: nicht über 2,75 m 

Bei zusammengebauten Garagen sind diese in der Höhe, mit 
der Nachbargarage abzustimmen. Dachform und Dachneigung 
müssen einheitlich ausgebildet werden. 

GEBÄUDE: 

2.1 .1 Zur planlichen Festsetzung der Ziffer 
Dachform: Flachdach 
Dachdeckung: Kiespreßdach o.ä. 
Dachgauben: unzulässig 
Kniestock: unzulässig 
Socke 1 höhe: nicht über 0,15 m ab Straßen- bzw. 

Gehsteigoberkante, gemessen am ■ 
niedrigsten Punkt, vorgelagert dem 



BEGRÜNDUNG DER ÄNDERUNG DES 

BEBAUUNGSPLANES LOHMÜHLE XI 

Die Bebauungsplanänderung wurde notwendig, damit durch die 
Aufstockung der Garagen eine städtebauliche Ordnung im Bereich 

der Parz. 

84 - 87 an der Nelkenstraße 
88 - 91 an der Geranienstraße 
92 - 95 an der Petunienstraße 
96 - 99 an der Margaritenstraße 

auch wei terhin' gewähr leiste’t wird. 

Entwurf: 13.09.94 Verfasser: 

Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Stadtplatz 21 
84453 Mühldorf a. Inn 

Faßer 
Stadtbaumeister 


